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BETREUUNGSFONDS

UNTERSTUTZUNG FUR STUDIERENDE UND BESCHAFTIGTE BEI DER BE-
TREUUNG VON KINDERN UND/ODER ZU PFLEGENDEN ANGEHORIGEN

Die Universitat Hamburg versteht sich als familiengerechte Hochschule, in der Vereinbarkeit
von Studium und Familie bzw. Beruf und Familie selbstverstandlicher Bestandteil der Hoch-
schulkultur sind. Die Universitat Hamburg sieht Familie als Ressource. Im Rahmen des audits
familiengerechte hochschule werden bestehende Malinahmen und Angebote kontinuierlich
weiterentwickelt, bedarfsgerecht ausgebaut sowie an sich verandernde Rahmenbedingungen
angepasst. Die Einrichtung eines Betreuungsfonds fordert die Vereinbarkeit von Beruf bzw.
Studium und Familie.

Beschiftigte (Technisches-, Bibliotheks- und Verwaltungspersonal sowie Wissenschaftliches
Personal bis Postdocs) und Studierende der Universitdit Hamburg mit Kind(ern) und/oder zu
pflegenden Angehérigen kénnen zur Uberbriickung von Betreuungsengpéssen auBerhalb der
Regelbetreuungszeiten von Kitas und Tagespflegepersonen, bei Ausfall/Einschrankung von
Betreuungsangeboten wahrend der Regelbetreuungszeiten und in Notfallen Zuschusse zur
Kinderbetreuung/Betreuung zu pflegender Angehoriger von bis zu 600 EUR pro Kalenderjahr
(Beschaftigte) bzw. 300 EUR pro Semester (Studierende) beantragen, wenn ein dezentrales
Unterstiitzungsangebot seitens der Gleichstellungsbeauftragten der eigenen Fakultat nicht
angeboten wird. Die Unterstutzung erfolgt vorbehaltlich der vorhandenen Mittel.

Was ist vor der Antragstellung zu beachten?

e Die Betreuung muss auRRerhalb der reguldren Betreuungszeiten stattfinden (in der Regel
wochentags vor 8.00 Uhr und nach 17.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen) oder die
regularen Betreuungsangebote sind eingeschrankt, noch nicht vorhanden bzw. fallen
aus.

e Esisteine Darstellung der dienstlichen bzw. studienorganisatorischen Notwendigkeit/
Unvermeidbarkeit der Tatigkeit aulRerhalb der regularen Betreuungszeiten anzugeben.

e Studierende missen vor der Beantragung ein (telefonisches) Beratungsgesprach des Fa-
milienburos in Anspruch nehmen.

e Es muss sich um eine Fremdbetreuung handeln - die Betreuung durch Familienangeho-
rige kann in der Regel nicht unterstitzt werden.

e Die Fremdbetreuung muss die einzige Moglichkeit zur Sicherung der Versorgung des Kin-
des/der zu pflegenden Angehorigen gewesen sein.

e Es muss sich um die Betreuung von Kindern handeln, fiir die ein Sorgerecht besteht. Dies
ist z.B. durch die Geburtsurkunde des Kindes/der Kinder nachzuweisen.

e Beizu pflegenden Angehorigen muss ein Pflegegrad bestehen oder ein arztliches Gutach-
ten bzw. eine Stellungnahme vorhanden sein (Nachweise sind beizufiigen).

e Die zu betreuenden Kinder sollten nicht dlter als 14 Jahre sein.

e Die Organisation der Betreuung obliegt der Antrag stellenden Person. Das Familienbtiro
kann auf Anfrage bei der Suche nach einer geeigneten Betreuungsperson unterstiitzen.
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e Der Antrag auf Zuschiisse aus dem Betreuungsfonds muss vor Nutzung gestellt werden.
Ein dezentrales Unterstitzungsangebot ist nicht vorhanden.

Wie hoch ist die Forderung?

e Zuschuss zu den Betreuungskosten in Hohe von 12,00 €/Stunde, max. 8 Std./Tag.

e Das Einreichen einer Betreuungsrechnung ist ebenfalls moglich.

¢ Insgesamt kdnnen bis zu 600,00€/Kalenderjahr (Beschaftigte) bzw. 300 EUR pro Semes-
ter (Studierende) /Familie bezuschusst werden.

e Einzelfallbezogene Ausnahmeregelungen sind moglich.

Wie stelle ich einen Antrag bei einer vorhersehbaren Betreuung?

e Anrufim oder E-Mail an das Familienbiiro (Vertretung: Stabsstelle Gleichstellung).

e Nach einem Beratungsgesprach durch das Familienburo erhalten Sie die Antragsunterla-
gen per Mail.

e Der Antrag auf Unterstutzung sollte mindestens eine Woche vor der Betreuung an das
Familienbiiro (Vertretung: Stabsstelle Gleichstellung) gestellt werden.

e BeiBewilligung des Antrags: Einreichung des Betreuungsnachweises und des Erstat-
tungsantrages spatestens 6 Wochen nach der letzten stattgefundenen Betreuung.

Wie stelle ich einen Antrag bei einer nicht vorhersehbaren Betreuung (Notfall)?

e Anrufim oder E-Mail an das Familienbiiro (Vertretung: Stabsstelle Gleichstellung).

e Den Antrag auf Unterstitzung ausfullen und unterschrieben als Scan an das Familien-
biiro/die Stabsstelle Gleichstellung senden.

e BeiBewilligung des Antrags: Einreichung des Betreuungsnachweises und des Erstat-
tungsantrages spatestens 6 Wochen nach stattgefundener Betreuung (Formular: Nach-
weis der Betreuung zur Férderung aus dem Betreuungsfonds der Universitat Hamburg)

Was ist auRerdem zu beachten?

e Betreuungskosten die liber die Bezuschussung hinausgehen, werden von der antragstel-
lenden Person selbst Gbernommen.

e Die Bezahlung der Betreuungsperson obliegt der antragstellenden Person.

e Die Bezuschussung/Erstattung erfolgt im Nachhinein, durch Einreichung des ausgefiill-
ten und unterschriebenen Betreuungsnachweises, sowie des Erstattungsantrages.

e Ein Rechtsanspruch auf Forderung besteht nicht - es erfolgt jeweils eine Einzelfallent-
scheidung. Die Forderung erfolgt vorbehaltlich der vorhandenen Mittel.

e Bitte beachten Sie, dass fiir Beschaftigte nach §3 Nr. 34a EStG Arbeitgeberzuschiisse zur
(Kinder-) Betreuung bis zu 600,00€/Kalenderjahr steuerfrei sind, wenn die Betreuung im
eigenen Haus stattfindet. Alle Uber diese Summe hinausgehenden Arbeitgeberzuschiisse
zur (Kinder-)Betreuung gelten als geldwerter Vorteil und miissen von der steuerpflichti-
gen Person bei der Finanzbehorde steuerlich geltend gemacht werden.

e Um der gesetzlichen Steuer- und Meldepflicht nachzukommen, wird empfohlen, die Be-
treuung als Minijob (geringfiigig entlohnte Beschaftigung bis 520,00€) bei der Minijob-
Zentrale anzumelden bzw. Betreuungspersonen auszuwahlen, die Rechnungen/Belege
erstellen.

Kontakt: Familienbiro der Universitat Hamburg, Mittelweg 177, 20148 Hamburg
familienbuero@uni-hamburg.de, www.uni-hamburg.de/familienbuero

Stabsstelle Gleichstellung/Familienbilro — Informationen Betreuungsfonds, Stand: 07/2025


mailto:familienbuero@uni-hamburg.de
https://www.uni-hamburg.de/familienbuero.html

	Betreuungsfonds
	Unterstützung für Studierende und Beschäftigte bei der Betreuung von Kindern und/oder zu pflegenden Angehörigen
	Was ist vor der Antragstellung zu beachten?
	Wie hoch ist die Förderung?
	Wie stelle ich einen Antrag bei einer vorhersehbaren Betreuung?
	Wie stelle ich einen Antrag bei einer nicht vorhersehbaren Betreuung (Notfall)?
	Was ist außerdem zu beachten?
	Kontakt: Familienbüro der Universität Hamburg, Mittelweg 177, 20148 Hamburg familienbuero@uni-hamburg.de, www.uni-hamburg.de/familienbuero



